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§ 27 K-UAG § 27
 K-UAG - Gesetz über Untersuchungsausschüsse des Kärntner Landtages

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Bezieht sich eine Frage gemäß § 26 auf Akten oder Unterlagen, sind diese genau zu bezeichnen und der

Auskunftsperson sowie dem Rechtsbeistand zur Einsichtnahme vorzulegen.

(2) Ein Mitglied des Untersuchungsausschusses oder der Rechtsbeistand kann daraufhin eine Unterbrechung der

Sitzung zur Durchsicht und Prüfung der Zulässigkeit der Vorlage verlangen.

In Kraft seit 27.02.2016 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-uag/paragraf/26
file:///

	§ 27 K-UAG § 27
	K-UAG - Gesetz über Untersuchungsausschüsse des Kärntner Landtages


